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L e i t s a t z :  
 
TRM Tenant Relocation Management 
 
1. Besteht eine Marke aus einer beschreibenden Wortkombination und aus einer 

Buchstabenfolge, die zwar für sich genommen schutzfähig wäre, in der konkreten 
Gesamtmarke wegen der Übereinstimmung mit den Anlauten der beschreibenden 
(ausgeschriebenen) Wörter aber nur als deren Abkürzung wirkt, so ist auch die 
Buchstabenfolge als beschreibend anzusehen. Dies hat zur Folge, dass die 
Gesamtmarke keinen schutzfähigen Bestandteil aufweist und wegen ihres Charakters 
als Kombination sich gegenseitig erläuternder beschreibender Angaben bzw. 
Abkürzungen über keine Unterscheidungskraft verfügt. 

 
2. Wird die angemeldete Bezeichnung vom Anmelder oder seinen Kooperationspartnern 

selbst in eindeutig beschreibender Weise verwendet, sind solche Verwendungs-
beispiele bei der Ermittlung der mutmaßlichen Verkehrsauffassung zwar mit zu 
berücksichtigen (BGH GRUR 2005, 578, 580 unter II.3.b)) ihnen kommt allerdings nicht 
derselbe Stellenwert zu wie beschreibenden Verwendungen durch Dritte. 

 
3. Der Bezeichnung „TRM Tenant Relocation Management“ fehlt für organisatorische, 

beratende und finanzielle Dienstleistungen in Zusammenhang mit Mieterumzügen 
jegliche Unterscheidungskraft. 
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